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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Das SEM hat mit Verfügung vom 25. Oktober 2016 die Beschwerdeführerin wegen
Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung in der Schweiz vorläufig aufgenommen.
Die Beschwerdeschrift enthält in Bezug auf die Ablehnung des Asylgesuchs keinen Antrag
und auch in der Begründung finden sich diesbezüglich keine Einwendungen. Gegenstand
des vorliegenden Verfahrens bildet aufgrund der Rechtsbegehren und deren Begründung
die Frage der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft (subjektive Nachfluchtgründe im
Sinne von Art. 54 AsylG) zufolge illegaler Ausreise. Demgegenüber ist die Abweisung des



Asylgesuchs unangefochten in Rechtskraft erwachsen.

E. 4.1
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-hörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder
Herkunftsstaat - etwa durch ein illegales Verlassen des Landes - eine Gefährdungssituation
erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von
Art. 54 AsylG geltend.

E. 4.3
Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art.
3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig
davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden
Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können,
als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).

E. 5.1
Aufgrund der nachfolgenden Erwägungen ist - ungeachtet der Beschwerdebegründung mit
Bezug zur illegalen Ausreise - auf die diesbezüglichen Ausführungen im Einzelnen nicht
einzugehen. Diese sind im Ergebnis nicht geeignet, eine Änderung der angefochtenen
Verfügung herbeizuführen.

E. 5.2
Im Urteil D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 (als Referenzurteil publiziert) gelangte das
Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass im Kontext von Eritrea die illegale Ausreise
allein zur Begründung der Flüchtlingseigenschaft nicht ausreicht. Vielmehr bedarf es hierzu
zusätzlicher Anknüpfungspunkte, welche die asylsuchende Person in den Augen der
eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen lassen und dadurch zu einer
flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen könnten (vgl. D-7898/2015 vom
30. Januar 2017 E. 5).

E. 5.3
Die Vorbringen der Beschwerdeführerin lassen sich auf die Geltendmachung der illegalen
Ausreise reduzieren, wobei das Vorliegen zusätzlicher Anknüpfungspunkte in ihrem Falle
zu verneinen ist. Nach ihrem Schulab-bruch hat sie Eritrea aus Furcht vor einer künftigen
Razzia oder einem allfälligen Einzug in den Nationaldienst verlassen. Vor ihrer Ausreise ist
es zu keinem Kontakt mit den Behörden gekommen, sie hat kein militärisches Aufgebot
erhalten, so dass sie nicht als Deserteurin oder Refraktärin gelten kann. Die Befürchtung,
künftig in den Nationaldienst eingezogen zu werden, reicht nicht aus, das Profil der
Beschwerdeführerin zu schärfen. Insbesondere sind keine weiteren Anknüpfungspunkte



ersichtlich, welche sie in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person
erscheinen lassen könnten.

E. 5.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist,
flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungsgründe im Sinne von Art. 3 AsylG nachzuweisen
oder zumindest glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat die Flüchtlingseigenschaft im
Ergebnis somit zu Recht verneint.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin verfügt weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 6.3
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die mit Verfügung des SEM
vom 25. Oktober 2016 wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung angeordnete
vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin von den vorangegangenen Erwägungen
unberührt bleibt.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 8.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteienentschädigung zuzusprechen.

E. 8.2
Die Kosten des Verfahrens wären der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Da ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit Zwischenverfügung vom 1.
Dezember 2016 gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG gutgeheissen wurde, sind keine
Verfahrenskosten zu erheben. (Dispositiv nächste Seite)
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